
Vera Slupik 
Verrechtlichung der Frauenfrage 
Befriedungspolitik oder 
Emanzipationschance ? 

Die aktuelle Diskussion emes 
Anti-Diskriminierungsgesetzes 

I. Einleitung 

Die Behauptung, daß die weiblichen Bürger der Bundesrepubuk bisher nicht im 
Gleichberechcigungsdickicht erstickt sind, staatliche Emanziparionszwänge zu be
klagen häuen oder von einer Flut fördernder Gesetze überrollt worden wären ' , jsr 

kaum geeignet, ProtcSlStÜrme hervorzurufen. Auch die eher bescheidene Etablie

rung sogenannter ~Gleichstel!ungss[e!Jen" in Bund und Lindern' kann wohl bum 
als Beleg für atemlos intervenierende Bürokrarisierungspolieik genannt werden. Und 

die wenigen von Frauen eingereichten Gleichbehandlungsklagen haben die Gerichte 
bislang mit Sicherheit nicht überlastet. Emanzip3cions .. fesseln«1 sind der bundesre

pub!ikanischen Gesellschaft also nicht angelegt worden, und von » Normierungs
WUt« wird auch niemand sprechen woUen, bedenkt man, daß der Gesetzgeber die 
EG-Richdinie zur Gleichbehandlung von Frau und Mann im Erwerbsleben erst mir 
zweijähriger Verspätung umsetzte und diese Bemühungen von der EG-Kornmission 

bereits als unzureichend belnstandet wurden.' 
Tatsache ist aber nach wie vor, daß in der Bundesrepublik [rotZ dreißigjähriger 
Gleichberechtigungs- und Ni~htdiskriminierungsgewähr in Art. 3 Abs. 1 und 3 GG 
eine reale Gleichstellung der Geschlechter im sozialen Leben oicht vOf7.u(inden ist 
und ein - mittlerweile wohl- unbesrrittcnes ' Gleichberechtigungsdefizit zu Lasten 
von Frauen festgestellt werden muß. Begreift man die genannten Verfassungssätu 

nicht als vergebliche Bemühungen eines die »Natur der Frau« mißachtenden Fon
schrittsglaubens, so leuchter ein, daß die Existenz von Frauendiskriminierung in 
allen gesellschaftlichen und staatlichen Bereichen mehr als nur den Mangel an 50-

zialgestaltender Wirkung des Gleichberechtigungsgrundsatzes signalisiert. Die 

durchgängige Benachteiligung der Frauen muß auch begriffen werden als Problem 

I S. du" VoiS" Vcrrcclulochung ;n S.,>t und Gesdlscho.ft. In : Pers . (Hg.). V~rr<chrlichung, Konig· 
ste ln!Ts. , ,,80 s. 18-!~. Bibliognph[e S. >89 Ir. 

, Vgl. Arb~its".1b Frauenpolillk im BMJFG. T;i.i~kci{slxrich., BOM 1981: Eri,hrungsbcrich, der L<i,· 
«eil. Gleichstellung der Fro". Hambu~ {98. ; B,y<rische, Sllltsministenum (ur Arbe" und Sozi>.lon:!· 
flung. Bayer;"h<r Frauenberoch, '98Q. München [980. 

I In Anlehnung >.n Geiß I., (Hg.), V~""o!.l{C'C Burgcr - Gesdlschlft in Fesseln. Fr:mkfun/M. Ul. '978 
~ Vgl. SJupik. Dn En''''url <in<s G..s4.'tzcs über die Gleiehbeh.ndlung '·on Frauen und Minnem ,m 

Arb.iLSpbtz. in: K] 1980. S. 58 sO"'[e Prcssemi,t<lIungon der EG. Berichte und Iniomlllionen Nr. l) ". 

ll . }. h $.~ . . 
I So luch Gitter. Glcichbtrcch, igung der frlU: Aufg,b~n und Schwitrigkci«n. in : NJW '98, $. 1\67· 
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der VerwirkJichung des gesamten Normenkatalogs, der den Frauen als egalitär zu
stehender Besitzstand vorenthalten bleibt. Unter diesem Gesichtspunkt ist Art. ) 
Abs. 1 und} GG für den weiblichen Teil der Bevölkerung tatsädtlich ein .. Super

grundrecht«', dessen Durchsetzung in allen Bereichen erst die volle veriassungsmä

ßige Rechtssubiektivität der Frau garantiere. 
Geht m411 davon aus, daß die MÜHer und Väter des Grundgesetzes den einfachen 

Gesetzgeber in An. J Ahs. 1 GG beauftragt haben, auch im Sinne der sozialen 
Gleichstellung der Frauen tätig zu werden? so ist die Frage zu sIelIen, wann die 

Nichterfüllung dieses Auftrags durch Untätigkeit zum Verfassungsbruch wird. 

Zw:u- steht dem Staat hier zweifellos ein weiter Gestaltungsraum für Frauenförde
rung zu. Wie lange aber etwa die Tatsache hingenommen werden kann, daß Mäd

chen nach wie vor der Zugang zu betrieblichen Ausbildungsplätzen in weiten Teilen 

der Winschafr nahezu gänzlich versagt bleibt/ ist nicht nur ein sozial- und frauen
politisches Problem, sondern ebenso ein verfassungsrechdiches. 
Daß der Verfassungssatz von der Gleichberechtigung der Geschlechter von bundes
deutschen Pulamenten und Regierungen nicht als dringlicher Handlungsauftrag 

verstanden wurde, zeigt sich vor allem daran. daß es meist erst internationaler Ver
bindlichkeiten (Arbeitsrecht) oder der Urteile des BVerfG (Glcichberechrigungsge

sea, Hinterbliebenenrecht) bedurfte, um parlamentarische Regelungsiniti.ltiven zu 
erzwingen.' Diese Zurückhaltung wird rechtspolirisch mit einer Reihe von Argu
menren legitimiert. die wegen ihrer Fonwirkung in der heutigen Anti-Diskriminie
rungsdebatte von Interesse sind. Die Gegner und Gegnerinnen derartiger Normie

rungsansätze bedienen sich dabei vorzugsweise eines Arguments, das ich als Propa

gierung von Bewußtseinspolitik im Gegensatz zu Rechespolirik bezeichnen möchte: 
Die Diskriminierung der Frau liege weniger in rechtlichen als in tatsächlichen Bc
reichen .,oMentalitäten, Einstellungen und Erziehung seien für diesen Mißstand ver

antwortlich." "Von neuen rechrlichen Regelungen sollte man sich nicht zuviel er
wanen. Es kommt vielmehr darauf an. das bestehende Recht konsequent anzuwen
den.«" Gestüezt wird diese Auffassung durch den Hinweis auf Art. 117 Abs. I GG, 

der nach dem )J. März 1953 aUes Recht außer Kraft setze. das dem Verfassungs
grundsatz der Gleichberechtigung von Frau und Mann entgegensteht, also mithin 
formell und materiell nichtig ist. 'S Konsequent daher auch von dieser Seite der Auf
ruf an die Frauen, ihr Reche endlich in Anspruch zu nehmen und vor Gerichten 

Gleichbehandlung einzuklagen." 
Die Aufrufe zur Bewußtseinsveränderung vernachlässigen jedoch die Tatsache, daß 

die Frauenfrage als gesellschaftliches P:u-adigma einen Interessenkonflikt beinhaltce, 
in dem es um das Problem einer - auch rechtsförmigen - Ncuverteilung von Besitz
ständen, Lebenscnancen und Arbeit zwischen den Geschlechtem geht.' 1 Darüber-

6 Vor di~~r .Schrumplung- dC"i .fein di(fcren~icncn Grundrcehtsk.t,~log. auf Art. ) Ab •. , GG. "'.rn, 
Sehmi,,·GI.e,~r ,uf der Anhörung lm~' .In. J,nuu 198. in BOM zum lnem, Anu·Di,krimIDi~rungs
gesetz, S«nogr.ph'>chc Nieder<chnl,. Bonn r~S" S. 80. 

1 Vgl. Fnaul. Glrichbcrc-chtigung der FrAU .Is Vcrf>ssungsaulrng, S,uctgm Ul. '98, S. ), 
S Vgl. Meiron. A~,b;ldun~pl:ilZ.e noch Ge5chlcch,. in : J,nsscn·Jurrci, (Hg.). Fr:lUenprogramm gegen 

Diskriminierung, R~inb~k b. H.mbuf1; '979, S. 5611 .. m. w. NlCnw. 
9 D.raul weUt Nur, Zur Kn,ik des Entwurfs eines G~,e!ze. über die Gleichbeh.ndlung von Mu,nern 

und Frau.n >m Arbeiupl: .. ~, in: BIStSo2ArbR '98o, S. 1& hin; vgl. Wieh,i~ M.ßn1hmen und Ge, .. ze 
lür F .... ucn Sc;, 1949. in : Irluen und ubeit 1/&, $. J fi . 

• 0 So Rudolph.H~er (CDU) .ul der Anhörung l. 1. 0 .. $, ~o. 
11 So Scnmiu·Gh.ser • . 2. 0 .• $. 86 f. 
11 Nkier. Das Rc,;h, der frau auf gleichen lohn und gleIche ArbeilSbedingungen. in: Renger. Gleiche 

Ch:ln«n für F!"1uen. K,rlsruhe '977, $. '06, 
'j Vgl. Wont.u, I\n. . 1'7 GG sowie BVeriGE J. "s, lZ9 H. 
'4 Vgl. Renger • . • . 0 .• Vonvon S. 71f. 
's Mille, .. SexllS und Herrsch>i,. Mw,.:hen '9i~ S. 5 11. 

J49 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-348
Generiert durch IP '3.236.104.145', am 10.04.2024, 00:25:45.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-348


lfO hinaus dürfte die Delegation der Durchsetzung von Gleichberechtigung an die Ge
richte als fragwürdiges Mittel der Realisierung eines politischen Handlungsauftrages 
der Verfassung an den Gesetzgeber zu wenen sein. " Den Betroffenen die Initiative 
gegenüber diskriminierenden Adressaten des Gleichbehandlungssarzes zu überlas
sen, scheint unter den gegenwänigen rechtlichen und institutionellen Bedingungen 
auch wenig chancen reich, bedenkt man die patriarchalische Prägung der Justiz" und 
deren hohe soziale Zugangsbarrieren für Frauen. , I 

Im übrigen existiere immer noch eine Vieluhl direkt diskriminierender Regelungen, 
die sich im Normtexe von Gesetzen finden und dglich angewendet werden." Das
selbe gilt iür die sogenannte mittelbare oder indirekte Diskriminierung in rechtlichen 
Normen beständen, die zwar nicht im Gesetz ablesbar, minels rechtstatSächlicher 
Untersuchung aber durchaus festStellbar sind. Dort ist die Benachteiligung von 
Frauen enTWeder intendierte oder jedenfalls geduldete soziale Folge der im Norm
(C)(t getroffenen Regelung von Lebenssachverhalten. Anders als bei Vorschriften, die 
kompensieren, also soziale Nachteile ausgleichen soHen, haben hier Gesetzgeber und 
Adminiscration aber keinen Handlungsspielraurn. Denn es gehe dabei nicht um einen 
kompensa.rorischen RechtSbedarf von Frauen im engeren Sinne, d. h. auf Frauen 
bezogene, diese eventuell sogar bevorzugende Regelungen.'o Bei direkter und indi
rekrer Diskriminierung ist lediglich An. j Abs. ~ GG betroHen. der solche Rechts
regelungen einschränkungslos verbietet. Daß diesen Rechtsfragen nicht mie Bewußt
seinspolirik beizukommen ist, bedarf keiner Diskussion. Bedauerlich allerdings, daß 
selbst hier die Verfassung in mehr als dreißig Jahren nicht zum durchgängigen Maß
stab einfachgesetzlicher und uncergesetzlicher Normierung geworden ist. Gemäß 
Art. 117 Abs. 1 GG ist somit ein fast dreißigjähriger Verzug zu beklagen, der Par
lamente und Ministerien aber nicht daran gehindere hat, die Bundesbürgerinnen mit 
immer wieder neuem diskriminierenden Recht zu »überfluten« ." 
Mit Blick auf den Widerstand gegen neue Gleichberechtigungsgesetze mag der Prüf
auftrag der sozial-liberalen Regierungskoalition vom 24. November 1980, ob die 
Situation der Frauen durch ein Anti-Diskriminierungsgesetz verbessen werden 
kann." als Indiz dafür gelten, daß dem Mißstand der Frauendiskriminierung nun 
doch endlich mit verstärkrer legislativer Tätigkeit begegnet werden soll. Indes muß 
die Durchsetzung dieses Vorhabens. das freidemokratischer loitiative zu danken ist. 
in Rückschau auf die jüngSte Vergangenheit mit Skepsis berrachtec werden. Denn 
derselben Partei ist zuzurechnen. daß das arbeitsrechtliche EG-Anpassungsgesetz 
zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Folge von Referenrenenc
würfen bis hin zum Kabinembeschluß immer mehr .entSchlackt« wurde. Die na
hezu einhellige Ablehnung dieses Gesetzes insbesondere in rechcswissenschafclichen 
Abhandlungen') betraf sowohl die juristische Konstruktion ("Geserzgebungsdilet-

,6 Di. Verl.gerung politis,hcr Enl>cheidWlg'- und lrutiat.ivfunk.ionen .ul dlc JYSUI in gero.dc Kennzei· 
ehen für eine problemati,ch. Verrochdiehung, vgl. Voig. ~ . •. 0 .. S. u. 

'7 Vgl. nUr F.bricius-Brand ua. (Hg.). Jumunn.n. Berlin '981. S. "1-146 m . w. N . 
,8 Vgl. dazu ausfuhriich uneer !I.,. 
'9 Sicbe lur ~ F=ilien-, Scheidung,· und KiIIdschait!rcch. sowie berufliche und schulische A ... bildung 

Und die Jugendhilfe ~i MundcrISlup,k. Rechtlich. DISkriminierung von M'dchen im Sozialiutlons· 
rech" bperu.e für den 6. Jugendbuicht (DJI). Münch.n '981 S. !-7, S' ff. sowie '46 fr. 

20 Pfarr. HemcUung und Sicherung von Chlllc.ngleichhei. durch Rech! - J>rgcs<cllt = Bei,pi.! d.r 
Frauen. in: H:u..tnlcr/ Hoflmann-Ritm/Limb.ch, Grundrcc\1l uDd soziale Wirklichkeit. Bd. 6 der 
Sd",f<enreih. der Ver<inigung für Rcchl!So2iologie, Baden-Baden '9h, S. '0 sprich! hier von .kom
pensa<orischem Reeh! • . 

1! Vgi. in,besondere zum Schul- und Au,bildWlgsrech' bei MündcrlSlupik •.•. 0., S. I' fi .. 81 . 
11 Mu! zur Zukunh. Regicrungspolilik '98<>-'9S4, S. !17. 
,~ Vgl. Adomti" OB '980 S. 1,S8 Ir.; Binken, j2 1979 S. 747 (I.: Dix. in: J;>n"cn-JurTCu (Hg.) o. o. O. 

S. JI41f.; Eich. NJW '9S0S. 2)191(. : H"",u. in: In Mcmo(<aJn 5;,0"0 K.1hn-Freund. München '9ao. 
s. ~17 11.; Knigge, B.B '980. S. "7,11. ; Lorenz, OB 1980, S. '74$ 11.: Kuch.nhofl. BGB·Hllldkom-
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tantismus«)'· wie auch die Reichweite der Tarbestände (.Porto-Paragraphen~)'!. 
Den Prüfauftrag der Bundesregierung als Nachbesserungschance für diese verfehlten 

arbeitsrechtlichen Normen wahrzunehmen, durfte deshalb 2.U den geringSten Anfor

derungen an rechtspolitische AklivjtJ.len zugunsten von Frauen zählen. 

Ohne diese Realisierungsprobleme außer acht 2.U lassen, verstehen sich die folgenden 

Ausführungen als Beitrag im Streit um die Ausgestaltung eines Anti-Diskriminie
rungsgesetzes. Es sollen Kriterien für die Mobilisierung von Geset2.gebung zugun

sten von Frauen entwickelt werden, die sich an Befunden über den Zugang zum 

Recht für die weibliche Bevölkerung sowie an theoretischen Erwägungen der rechts

soziologischen Effektivitätsforschung orientieren (Il). Ein so errninelter kompensa

torischer RechtSbedarf von Frauen wird anschließend mjt Regelungstendenzen und 

Inhalten konfrontiert, die in der derzeitigen Anti-Diskriminierungsdiskussion vor

zufinden sind (III). Im letzten Teil wird ein rechtSpolitisches Fazit gezogen (IV). 

[J. Mobilisierung von Gesetzgebung zugunscen von Frauerr'~ 

I. Dilemma und Chance von Gleichberechtigung~forderungen 

Kritische Stimmen aus der Frauenbewegung haben in den le.tzten Jahren Zweifel 
daran geäußert, ob neue Gesetze überhaupt geeignet sind, die parriarchalische Ver
faßtheit der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu verändern. Klein" vertritt die 
Auffassung, daß »Gesetze noch nie BewußtSein ver.indert haben«. Frauen würden 
sich mit Forderungen nach einem "speziellen Gesetz« selbst in die .Eeke der Min
derheit. in die Außenseiterposition. drängen . V. Münch meinr ' , daß das .Grund

gesetz ... radikaler - und darum auch feministischer~ sei als »jeder bisher genannte 
Vorschlag .. für ein Anti-Diskriminierungsgesetz. Spießmacher äußert" die Befüreh
rung. daß eine Nformale Gleichsetzung« der Geschlechter in einem solchen Gesetz 
den Männem Zugang zu Einrichtungen der Frauenbewegung verschaffen und damit 
unabhängige Frauenpolitik unmöglich machen würde. Diese Stellungnahmen bezie
hen position zu drei Fragenkomplexen. deren zunächst allgemeine KJärung für die 
angesprochene Mobiljsierungsproblema,ik unerläßlich ist: Was soll derartige Ge
setzgebung leisten (Zielsetzung)? Wie kann sie gerechtfertigt werden (Legitimität)? 
Was soll diese Gesetzgebung nicht bewirken (Ausschaltung unerwimschter Ef
fekte)? 
Wenn in diesem Zusammenhang von Geseneszielen die Rede ist, wird dieser Begriff 
sehr viel weiter gefaßt als das, was mit den Mitteln juristischer Technik als auslegbare 

ment., Erman. I. ßd. 7. Auil., Mun>lCr t9S I. zu §§ 61 I~ H.; Pahnd!-I'u,zo, 40. Aufhg<. München 
'98" zu ~§ 6,,, fL: Phrr, .•. 0 (Fn. 9) : :\lunchKomm-Silliner zu §§ 61 I' ff.: Slupik •.•. 0., Triesch
mann. RaA '979. S. 407 ((. 

24 50 I'll.alldt-PUllO •. 1. O. 
'I Dor.uf verweist der Erfohrungsbe"c~l der Lcit"dk Gleichstellung der Frou mit dem EG·Anp>ssungs

geseu. H.mburß 198,. S. ) . 
• 6 Vgl. ,uch CO<Slcr-W.>hjen. ZiclSt!~ung und [ffek,iviü, cines An,idi.<kriminjcrungsgc>el:Zes. in : ZRP 

Sz. ~ '7 [(. 
17 Klein, 8r1uchen wir ein An,i·DiskriminicruogsgcseIZ. in: Autonomie oder Insmulion. Bellrlge zur 

4. Sommeruniversi"" der Ffluen. Berlin 1981 $. ». 
,8 V. Mlinch. Brauchen wir ein Anti·Di,kriminierungsges<u, in: EroDl' 11/78 S. I. 
'9 Spießmacher. Anu-Di,kriminierung,gC5"z . in; Gruppe Fr:tuen.rbell im FFBIZ l . V. (Hg,), Wcd~r 

8ro, noch Rosen. Bcrlin 1979, S. 78; vgl. noch W.m'(' Gleichbercdltigung \"on Manncm und Fr:luen
( .. der S,o., .m Zuge? in: 'U5 I'oli,ik und Zei,gcschichlC Nov. , 98, S. > ,owie ebendl W'gge"h.us. 
Femini",.ch. Positionen. $. ~7 1(. 

)5 1 
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)f2 Zielvorstellung gesetzgeberischen Willens (sog. teleologische Auslegung) gemeint 
ist. Im Stadium rechtspolitischer Diskussion sind vielmehr problembezogene Kriti
ken lufzunehmen, die den Zustand der Diskriminierung zum Gegenstand haben, 
mithin die Frauenfrage stellen. Wenn Schwarzer!O ausführt, daß "Männlichkeit und 

Weiblichkeit nicht Natur, sondern Kultur« sind und "Biologie nicht Schicksal« ist, 
so wird damit ein ami-patriarchalisches Programm formuliert, versteht man Patriar
chat als System, in dem Lebenschancen und materielle Ressourcen, Selbscverwirkli
chung und soziale Rollen nach dem biologischen Geschlecht veneilt werden und für 
die Individuen als Angehörige einer Geschlechtsgruppe Zwangscharakter haben." 
Ohne von Miinchs Behauptung, das Grundgesetz sei in diesem Sinne »femwistisch«, 
teilen zu müssen, bnn wohl behauptet werden, daß auch die Verfassung verbietet, 

das Geschlecht als rechllirh erhebliches Unterscheidungskriterium zwischen Men
schen zu verwenden (absolutes Differenzierungsverbot). Problematisch erweist sich 
jedoch der Satz VOn der Gleichberechtigung der Frau und Mann dann, wenn nach 

dem Maßstab für Rechtsgleichheit gefragt wird. Benennt man die Lage der weibli
chen Bevölkerung lediglich als Gleichberechtigungsdefizit, so ist der Maßstab dafür 
die Lebenslage des anderen Geschlechts, also die der Männer. Auch der Hinweis auf 
ein ))Defizit an männlicher Gleichstellung, etwa bei der Hausarbeitsverteilung, hilft 
nicht über das Dilemma hinweg, daß Kriterium für Diskriminierung die jeweils zu 

vergleichende Position des anderen Geschlechts ist, wie sie sozial zur Zeit existiert. 
Zwar mögen ao eine tatsächlich realisierte Gleichstellung von Frau und Mann Hoff
nungen auf eine »bessere und menschlichere" Gesellschaft geknüpft werden!" einen 

in diesem Sinne qualitativ-emanz.ipatorischen Entwurf können Gleichberechti
gungsforderungen aber nicht bieten. Denn Chancengleichheit als Ergebnis von 
Gleichbehandlungsbemühungen kann sich in der Tat nur an der egalitären Vertei

lung der Summe der in diesem gesellschaftlichen System vorzufindenden Lebens
und Selbscverwirklichungschancen orientieren.!! Insoweit mit Recht, wirft Klein die 

Frage auf, was denn erreicht sei. wenn Frauen mit Mitteln rechtlicher Gleichstellung 

zu denselben profit- und machtorientterten U memehmungen verholfen würde, die 
sie als derzeit mann liehe Betätigungsfelder siehc.l< 

Ohne hier zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Frauenemanzipation sich in Gleich

berechtigungspoStulaten erschöpft, möchte ich dennoch behaupten, daß Gleichbe
rechtigung als Anspruchsgrundlage der Verfassung sowie als Forderung nach daraus 

resultierender gesetzlicher Implementation jedenfalls auch als Beitrag zur Frauen
emanzipation verstanden werden kann. Denn Gleichberechtigung als juristisches 
Plradigma verweist - ähnlich wie etwa der Begriff der »sozialen Adäquanz« - auf 

einen sozialen Konflikt, auf ausbandelbare Rechte, genauer: auf einen gesellschaft
lichen Ven:eilungskarnpf. Nur umer Zugrundlegung dieser Prämisse entfaltet der 
Begriff seinen rechtlichen und tarsächlichen Normgehalt. Das mag für andere Struk
IUTen der bundesrepublikanischen Gesellschafr, wie etwa die Verfügungsmacht über 

Kapital und Arbeit, keine sinnstiftende Bedeurung haben, dürfte doch die Einstel

lung, daß es sich bei diesen Differenzierungen um narurgebene oder quasi-natürliche 
Konstanten handelt, sicherlich nur noch sehr selten anzutreffen sein. Anders bei der 

JO Scnw,rz", Der kJ.ine Un,erschied und s~ine groß .. n Folgen, FrwkiurtlM. '97$ S. '78. 
)' B.~uvoir, D>.< :ltIde" G."hlecht. Reinbek b. Hamburg '968, S. 8 If.; MiUw, S~s und Herrsch.ft, 

München '974, S. S. 
J! $0 l. B. \XIiegmann, AnhorongsprotokoJi 3, >. 0 .. S. 104. 

H Ähnlich Gerhard, Über gcgcnwänige und historische Erfahrungen der Frauen mi, Reck Vorüberi.· 
gungen zu einer Rechlsthcorie auch {ur Frauen, in: Gesellsch.ft. Beitrage zur M>rl<scben Theorie '4. 
Frankiun '981. 

)~ Klein l. l. 0 .. S. p. 
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Frauendiskriminierung, die oftmals als privates, persönliches oder familjale~ Pro

blem begriffen wird lS • geschuldet anrhropologischer Natur oder dazu geronnener 

erworbener Mentalität. 
Festzuhalten bleibe, daß Gleichberechtigung~forderungen sich durch ihre allgemeine 

Absage an solche Ideologien legitimieren, weil sie auf widerstreitende soziale Inter
essen verweisen und die derzeitige Verteilung von gesellschaftlichen Ro)len zur Dis

position stellen. Erst dieser Aspekt ermöglicht es, die Frauenfrage jedenfalls auch als 
Gerechtigkeitsdefizit der Mehrheit der Bevölkerung zu begreifen. Ohne in überstra
paziene Gläubigkeit an den Staar als patriarchalischen Rechtswohltärcr zu veria.llen, 

dürite man daher als Ziel von Anti-Diskriminierungsgesetzbestrebungen die Teil
habe von Frauen an gesellschaftlichen und staatlichen Besitzständen und die Gestal

tung eines alhäglichen benachteiligungsfreien Lebens serzen können. Das Gleichbe

rechtigungspostulat erweist sich aber nicht nur als nonnativer GegenbegriH zu bio

logistischen oder romantisierenden Alltagstheorien. Es trägt ebenso zur En[mystifi
kation von Emanz.ipationsidealen bei, die in Frauen das ~ 5anftere" oder gar das 

"bessere« Geschlecht sehen wollen. welches dem Mann, der -versage« habe. zum 
Wohle der Menschheit die »Macht« - jedenfalls zur Hälfte - aus den Händen neh
men müsse .l6 Denn solche Argumentationen vernachlässigen die Tatsache, daß 
Frauen nicht nur in Form unbezahlter Hausarbeits- und Kindererziehungsmono
pole durchaus auch an der .. Miinnergesellschaft« partizipieren . 
Ist mit diesen Ausführungen der Erwartungshorizont an kompensatorisches Recht 

für Frauen abgegrenzt, so soll noch die Frage beanrwonet werden. was eine solche 

Mobilisierung von Gesetzgebung nicht bewirken darf. Die Befürchtung von Spieß~ 
macher, daß Männer sich in soziale Zusammenhänge der Fraucnbewegung einklagen 
könnten, resu[tien aus Berichten von amerikanischen und englischen Fällen, in de
nen Männer die sex disCTlminalion aas in ihrem Sinne benutzten. um sich in Tätig
keitsbereiche von Frauen einzuklagen, z. B. in MädchencollegesY Der Zielsetzung 

mobilisierender Gesetzgebung stehen aber sowohl Effekte entgegen, die die Präsenz 
weiblicher Berufstätigkeit im weitesten Sinne verringern wie auch negative Wirkun
gen auf die ,.Gegnerfreiheit«!1 frauen bewegter Zusammenhänge. Der Gedanke, 

Frauen in irgendwelchen Bereichen schlechter zu stellen, um damit »Chancengleich
heit« für Männer zu erreichen, war auch dem Verfassungsgeber frcmd.!· Insofern ist 

der Gkichberechtigungsgrundsatz als Maßstab für Anti-Diskriminierungsrecht 

durchaus geschlechtsspezifLSch zu verStehen. Es erfüllen demnach nur solche Ge
setze das Gleichberechtigungsgebot, »die in die vorhandene Ungleichbehandlung 
wirksam eingreifen, selbst und gerade dlJlll, wenn sie - bis zur Erfüllung des Ver
fassungsluftrages - die Geschlechter ungleich behandeln .«'o 

2 . Einige Annahmen und Befunb zum GcrechtigkeitsdefiziL fü.r Frauen 

Rechtstheorie und Rechtssoziologie konnten in den letzten J.1hren eine Fülle von 
Überlegungen zur Rolle von Gesetzgebung als [nitiacor gesellschaftlicher Vcrände-

JS Di<'Scm F~krum h.t die Fr.luenbc"·~ng die P.rol~ cn<gcgengese',,: .O.l.S rri.>le iSI polirisch - , vgl. 
Schwlrzer (Hg.), 10 JUt.< Fnucnbo"'egung, Koln '98,. S. 16. 

J6 So Wiegmann a. l. O. 
J7 Spießmacher ,. ,- 0., S. 80 . 
38 Herkommlieh wirn dieser Begriff ,uf die innere Va[;usurlg vOn Tari!vc"r:l&>P'nelen .ngewendet vgl. 

z. 8 . BVerlGE .8. 11 11. Er p.ß, gleichwohl 3uth in diesem Kontext. 
39 Vgl. Schmidt · 8Iciblr~u/Klein. Kommen .. r zum Grundgesetz. j . Auf!.. Neuwied/ Dannmdt ' 980 An _ 

) Rz. )7. sowie SAG JZ 1 9j~. 168 fr. 
40 So r(..rr. Gleichudlung d.r Frau im A.bej ~lebcn - Vonchl'gc zur Rtchurdorm. in: PosserJW>.sser

mmn, Von der burgerlichcn zur sOll.len Redll~ordnu"g, Heldeiberg/Korlsruhc 19S0. S. 71' 
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J54 rungen präsentieren. Sowohl die Problematik eines »von oben« induzierten gesell
schaftlichen Wandels (Legitimität) wie auch die vielfältig differenzierten Bedingun
gen für effektive Rechtsgclcung in den Sozialbeziehungen wurden ~erforsch(<< und 
mir unterschiedlichen Standpunkten versehen ." Zwar besteht in der Literatur keine 
Einigkeit in der Benennung von Wirkungsfakwren für Gesetze; die Fähigkeit von 
Recht als Steuerungs instrument wird jedoch generell eher skeptisch eingeschätzL" 
Beispielhaft hierfür die Äußerung von Lenk,<! »d~ das Schlagwort vom sozialen 
Wandel durch Recht verfehle erscheint«, bedenkt man die vielen Bedingungen, die 
für seine Verwirklichung erforderlich sind. In Hinblick auf das Thema fällt aller

dings auf, daß die rechmoziologische Literatur die Nichtbefolgung rechtlicher Nor
men in theoretischen Abhandlungen zwar des öfreren mir Beispielen dokumentiert, 
die gesetzliche Regelungen mir Bezug auf Frauen zum Gegenstand haben ...... · .. l Der

selben Beliebtheit kann sich die empirische Untersuchung rechtserheblicher Frauen

diskriminierung aber leider nicht erfreuen,'* ein Umstand, der umso mehr erstaunt, 
als gerade die Effekeivirätsforschung einen Schwerpunkt empirischer Frauenfor

schuog bildetY 
Indes ist es in diesem Zusammenhang weder möglich, diesen fach kritischen Ge

sichtspunkt zu vertiefen, noch kann eine sysrematische Rezeption der erwähnten 

Ansätze geleistet werden. Vielmehr soll anhand eines in der Anti-Diskriminierungs
debatte immer wieder genannten Aspekts das GerechtigkeitSdefizit von Frauen an
hand von Kriterien entwickelt werden, die in der EffektivitätSforschung abgeleitet 
worden sind. Die Untersuchung möglicher Gründe für die unterentwickelte Justi
zialisierung gleichberechrigungserheblicher Konflikte ergibt sich als pragmatische 

Fragestellung deshalb, weil die in ihr liegende T :ltsachenbehauptung unstreitig ist. 
Was die rechtssoziologischen Kriterien für die Benennung hierfür eventuell kausaler 
Faktoren betrifft. so erfolgt ihre Auswahl sozusagen uneer dem Gesichtspunkt der 
~Mangelforschung«, d . h. wo überhaupt Befunde vorliegen und welche plausiblen 

Annahmen sich daraus ergeben . 

4' Einen Überblick gib, Röhl. Gegenwart.mr6mung<n der Rech!$$o,iologi". Sonderheit I de, Inform3-
tionsbri.r .. für RN:h",oz,ologie Bcrlin 1977, S. '7 H., 8, H.; Rehbindcr/Sdldskv (Hg.), J.hrb. f. RSo
l\OI. u. RThcorie URR) J, '97' m. w. N. Khgcs/Kmi""i:J.. (HS.)' W.rtWandd· und g.sdhch~f"jcher 
Wandel, Fr.nkfurc '979; Opp, Soziologie im Roch" Reiobck b. H=burg (97), S. 110 H.; Hell· 
stcm/Wollmmn, Wirluame Gesetze".,luierung, in: Zfparl '980. s. \47; Blankenburg, Über die Un
wirlulmkcit von G.,etun, in: ARSP '977 S. J '-Pi G~:uner, Rech, und Konflikt. Bcrtin 1978. 

4' Vgl. Rehbinder . RN:htskenntnis. Rechtsbewußt.s.in und RechlSethos als Problem. der Rccbupolitik. 111: 

RehbinderlSchdsky I .•. 0., S. 1\ [1.; Ro"er, Verf.ssungsrechdiche Möglichke;ten der In"itutlonll;· 
,;e",ng sozialen W.ndcl, .• bend. S. 8811. 

~ l Lenk. Zur i"srrumenllten Funktion de, Rechts bei gesellschaftlichen Vcr:indcn,"g~n, in: Verfa5sung 
und Recht in Obe"ee. '976, S. 'IS. 

H VgJ. Ryffel. Bedingende FlklOren der EHekllvität des RechlS, in: RehbinderiSchclsky •. I. 0 .. S. 14) 
(.lIsemein); Blmkenburs 3 .•. 0., S. ~J (Abtreibung); >.I, milderweile khssisches B.ispid für die mm
gclnde Geltung von Gesetzen wird die Sludie uber das norwegisch, H'=gcs,dltcngestlz von 1948 
(Auben U3., En lovi i '" kelyset (Ein Ge,elZ im Schein ... ri<rlich., osto r9P) immer wieder gerne 
zilie .... : Vgl. bei Lenk a. l. 0., S. 148 sow;. Rogowski, Rcchtsglöubigkeit oder die Antizip.lion vermu
te,er Rechtsfolgen. in: Voigr a. •. 0 .. S. 1j8 Anm. J und Rylfd l. ~ . 0 .. S. 'H. 

4S Dog.gcn bed,rf lbnr:rk'e Theorie zur Verd<Ullichung offenb3r werblicher Sterwtypen. \"gI.: Luhm>nn , 
Rechl5so"liologle '. Reinbek b. Ho.mburg, '97', S. -I I, wO dIe Unte"dt.idung von kognitiven und 
nonnltiven Erw.nunj;Cn folgendemtaßcn ver.nsch,ulicht wird : ~Erw.rrtt man zum Bei.piel eine S.
kret.rin. so <null.!t die St<llation sowohl kognitive als luch nOIm,ti\"t Erwartungen. Dill jie jung, 
hubsch. blond ,ei, bnn m:l.Il .lleof.lI. kognlllv orw,rten; m~n muß sich in dic~n Hin.ichren En .. >u
schunge" ,np>.<stn. kann ll,o nicht etIV. lU{ blond.n Ha ... en besrehen. Umfärbrn v~rI>Jlgrn usw. D,a 
sic bNlimmte Leistungen erbringt , wird dlgegm nomlltiv e(W3n ... • Ahnlieh luch eb~nda S. ) j (Ehe· 
(rlU brong. 1<.11.., E.:<sen lul den Tisch) sowie dc=lbe. Funk.ionen und Folgen form~ler Org'ni ...... ,ion. 
Bulin '976 S. 7'. 80. 

~6 Vgl. L,urmllln. NcgJtivOi R""h"bewIJatsetn. in: ZeilSchrih f. Rechmoziolog,e , 'So S. 16\-108 sowie 
KI.in-Schonnefeid. Zur Konstitution d", Rcchtsbewußl5rins bei Frauen, in: I\runj '978. S. l..jS. 

-17 Su Roh\ .... &. 0 .. S. 18 . 
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Die geringe Vergerichtlichung gleichberechtigungserheblicher Konflikte stellt sich 
zum einen als Problem des Zugangs zum Recht für Frauen'! und zum anderen als 

quantitativ und qualitativ unterentwickelte Rechtsdogmatik zu Art. 3 Abs. l und 

3 GG dar.'9 Weil die rechtliche Durchdringung von Grundrechtsnormen in richter

licher Emscheidungstätigkeil srau{indet. die oft als Anstoß für die Rechtswissen 

schaft fungiert, ergibt sich zwischen der Zugangsproblematik und konkreter Rechts
selzungstätigkeic insoweit der Zusammenhang, als die Gerichte als Angebotsträger 
für justizförmige Konfliktregelung in hohem Maße auf eine aktiv-legitimierte Be

troffenengruppe angewiesen sind. die als Nachfragenn bereit ist , den Gang zum 

Gericht anzutreten . Die Mobilisierung von Recht durch Frauen in Lebenssituatio

nen, die durch explizite Benachteiligung im Vergleich zu Männem gekennzeichnet 

sind, kann sich bisher keiner empirischen Untersuchung und darauf bezogenen Tat

sachenanalyse erfreuen. Lautmann'O stellt jedoch aufgrund einer von Frauen durch
geführten Studie über weibliches Rechtsbewußtsein fest, daß ~untcr Frauen das Be

wußtsein verbreitet ist, daß ihre Interessen im objektiven Recht schlechter repräsen
(ien sind als die der Männer«, aber .der Grundsatz der Gleichberechtigung als 

rechtspolit isches Ziel ... überwiegend begrüßt wird« . Die interviewten Frauen ior
mulienen ihre Diskriminierung auch hinsichtlich .,des Konkretwerdens von Recht 

auf verschiedenen Stufen juristischen Handeins" und schilderten -zahllose" Situa
tionen "täglicher RechtspraJ<is« in der die Diskriminierung real erfahren worden 

war. Es verwundert daher nicht, wenn tn einer Untersuchung über das Vertrauen in 
die Justiz!' - indiziert an der Prozeßfreudigkeit - eine fast 2o%ige geschlechtsspe
zifische Differenz zu Lasten von Frauen ennittelr wurde. Eine Ausnahme stellt 
jedoch der Bereich der rechtsförmigen Initiicrung des Scheidungsrimals dar : Die 

überproponionale Häufigkeit von Scheidungsanrrägen durch Rechtsvertreter(innen) 
weiblicher Parteien" konnte zwar auch als Ausdruck traditioneller sozialer Normen 

verstanden werden, wonach den Fr~uen höilichkeitshalber der VOrtritt gelassen 

wird. Zieht man aber Ergebnisse der Forschung über das weibl iche Rechtsbewußt
sein hinzu, ergibt sich noch eine andere mögliche Deutung: Klein-Schonne/eld1! hat 
ermittelt, daß rechtliche Auseinandersetzungen von Frauen "als konsensverhin
dernde, agressive Durchserzungsprozesse angesehen .. werden, "die auf Gegnerschaft 
und Kurzfristigkeit angelegt und schon damit nicht in der Lage sind, den zugrunde 
liegenden Konflikt in seiner Komplexirät zu erfassen, sondern gerade jeden persön
lichen Bezug zerStören« . Rechtsdurchsetzung wird als .merkantiler Aushandlungs
prozeß empfunden-, als etwas Fremdes, das keinen Bezug zu einer - moralisch 
begriffenen - Gerechtigkeit hat. Versteht man Ehe und Familie im Leben von Frauen 
als Arbeits- und Gefüh!sschwerpunkt, 50 verwunden es nicht, wenn nach erfolgter 
innerer Ablösung von Zuständigkeiten für die Aufrechrerhalcung der persönlichen 
Bindung das Recht in Anspruch genommen werden kann. Wenn es zutrifft, daß sich 
Frauen subjektiv für die Be7.iehungsebene als hauptverantwortlich empfinden, so 
dürfte die darauf bezogene Moral, d. h. das Gerechtigkeitsempfinden mit dem Ab
bruch der inneren Bindung ebenblls beendet sein: Der merkantile Aushandlungs
prozeß kann beginnen . 

18 Vgl. Bbnkcnburg. Mobilisierung von Redu. in: ü iuchtifr I. Rcchtsroziolc>gic ,180 S. JJ-64 : Baum-
&'rul. Gleicher Zug. ng turn Recht fur .11 •• Köln 1976. 

~9 So Söck.r. 10. DJT '974. Bd_ [] L '45 -
10 Lautm:lllll ••. •. 0 .• 5. I SI i. 
SI So <mliu.1! bei Koupen. Da.< Verh.i.hnis d" e."oIJ<.rung 2Ur Recht.pfleg •• in: RehbindorlSchel,ky 

~. ~. 0 .. S, ISS . 
I> Vgl. die Entwicklung zwi.chcn 195 J und \979 in Fachs.ne I (Bevcilkcrung uno Erwcrb>t:inskcit). R.ihe 

l , l. Gerichtliche Ehdomngrn. S. 7 Nr . 6 auch dilfcren2iert nach der Zustimmung zum gegnerischen 
Antr>g. 

Sl KI .. n-Schonnefeid .- l. 0 .• S. 'I) , 
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JJ6 Dieses Reaktionsmuster kann sicherlich our auf eine spezifische Gruppe von Frauen 
in der Scheidungssiruation zutreffen . Stehen Frauen ansonsten in längerfristigen so
zialen Beziehungen (Freundschaft, Ehe, Erwerbsr;itigkeit, Geschäftsleben u. a.), an 
deren Aufrechterhaltung ihnen liegt, so wird "Recht« eher als untaugliches Mittel 

angesehenH . Das betrifft einmal die Wahrnehmung der Situ;Hion einschließlich der 
EinschätZung eigener Rechtskompetenz und zum zweiten auch die Zielorientierung 
für die Lösung des Konflikrs, inklusive Anspruchsbewußtsein. Wahrnehmung der 
Beziehungsstruktur und Richtung möglicher Konfliktlösungsinvestltionen. Bei der 
Konzeption VOn Konfliktlösungsmitteln wird der Eingriffsbereich für Recht von 
Frauen eher eng gezogen; Handlungspläne als Planungsverhalten hinsichdich recht

lich strukturierter Situationen zeigen teils einsteJlungsm:ißige, teils erlebte Rechcs
verzichte als weibliche Präferenz auf. Verschärft dürften solche Befunde für Lebens
lagen von Frauen zutreffen, in denen die Anmeldung \'on Gleichberechtigung mit 
dem anderen Geschlecht beansprucht werden könnte. z. B. EinsteUungs- und Lohn
gleichheitsklagen. Rügen diskriminierender $teuererklärungsformulare des Finanz

amtes, Einforderung von .. Lohnausfall« durch eine als Schöffin tätige Hausfrau . 
Denn das in solchen Fällen erforderliche Insistieren auf Gleichbehandlung ist ja 
gerade zuvorderst eine Gerechtigkeitsforderung mit moralischem Charakter, für 
dessen Durchsetzung das Recht als formaler Behauprungsritus eben nicht :Jls taug
lich angesehen wird. LautmannH zieht die erwähnten Befunde zum Begriff »negati
ves Rechcsbewußcsein« zusammen, das Geschlechtsdifferenzierungen in der juristi

schen Handlungsfahigkeit beschreiben soll. Unter dem Gesichtpunkt des Zugangs 
zum Recht kann die geringe RechtsgJäubigkcitl6 aber auch als durchaus markt
adäquate weibliche Prognose gedeutet werden. als Einsieh! in die soziale Zuweisung 
oder Antizipation eher schlechter Chancen bei der Nachfrage um rechtsfönnige 
Durchsetzung eigener Interessen, DaJür spricht im übrigen auch, daß Selbstbewußt

sein von Frauen in bezug auf Recht offenbar nicht differenziert nach sozialen Merk

malen wie Erwerbstätigkeit, Nur-Hausarbeit, Familienstand oder Scheidungserfah
rungen. Lediglich eine kleine Gruppe politisch engagierter Frauen sowie solche mit 

juristischen Berufen zeigen sich hier selbmichererY 
Auswirkungen für die Annahme schlechter Chancen in der Rechtsdurchsetzung 
dürften eine Reihe von Faktoren haben. Sicher resultieren sie aber nichr aus einem 

Mangel an diskriminierenden Erfahrungen. Neben der bereits genannten Verinner
lichung von Ver:z.ichtsgeboten spielen das Prozeßrisiko. aber auch das Repressions
risiko eine Rolle. ci Letzteres steht im Zusammenhang damit. dlß die Gleichberech

tigung der Geschlechter vielfach nicht als Problem divergierender gesellschaftlicher 

Interessen betrachtet, sondern als lediglich persönliches Problem der einzelnen Frau 

sowie der sie umgebenen Männer und deren individueller Charakterstrukturen so
wie als privat abgetan wird . Ein Unrechrsbewußtsein, daß der massenhaft ausgeüb

ten Diskriminierung entspräche. kann auf seiten der DiskriminiereT ebenfalls nich, 
vorausgesetzt werden. weil eine Vielzahl derartig individualisierender Gegennorrnen 

dem Interesse an der Aufrechterhaltung exklusiv männlicher Besitzst:inde und an

derer Vorteile entspringt. Die vielfach. beklagte Stigmatisierung der Frauen. die ihre 

!4 Ebenda S. p; Lau1m>nn ~ . l. 0 .. S .• co -Ab .. i"."l. ~ßenüb.r Rech1 gih nur für Friede,uzei1en •. 
55 Lamm3J1n 3.. , . 0 .. "gI. Ti .. 1. 
16 Zur Re(h"gllubi~kcil "gI. L'UlmlllO 1.1.0 .• S. 196 ,o"'i. Rogowski.l. l. 0 .. S. 'po 
S7 Vgl. Kleio-Schonncldd , . l . 0 .. S . • p . 
S~ Vgl. Gerhud/Llunmnn . Fr2uen in Roch! lind Unr«h1. in' Vorgange )2/,978 S. 6); vertid1 bei Ak

kerm,nn/Slupik Ul .. Frlllen informiere~ FrlUtn. Pbnllngss,udiel. eInen ;n<cr"k1i"m Dien«, TUB [98 [ 
S. J~ (I.. j6 il. 
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Gleichberechcigungsrcchte wahrnehmen wollen, erklär[ sich insofern als soziales 
Übergewicht gleichstellungsfeindlich.::r Werte". 
Die Ideologie \'on der Privatheit der Frauendiskriminierung läßt sich historisch zu
rückverfolgen auf die EntStehung der bürgerlichen Gesellschaft als einem Organisa
tionssystem, in dem sich die Trennung von privaten und offendichen Bereichen zum 
einen in der materiellen und geistigen Entfernung außerhäuslicher von innerhäusli
chen ArbeitS- und Lebensorten manifestiert und zum zweiten auch in der Arbeits
und RoUenreilung, die die patriarchalische Industriegesellschafe den Geschlechtern 
zuweist. 60 Daß sich dies auch in rechts(örmig organisierten Zusammenhängen nie
derschlägt, bedarf der Konkrctisierung durch drei verschiedene Beispiele: 

Im FllI Doris Harz, derer. Bewerbung ~u{ eine Managcment-Nachwuchsposition bei der Firma 
TradalC abschlägig beschieden wurde, gibt die beklagte Firma in der Klageerwiderung eine -
.lueh {ur andere Bereiche typis~he. - Begründung für die Ablehnung der Einstellung: "Es darf 
in diesem Zusammenh,ng auch nicht unberucksichligt bleiben, daß die persönliche Kom.kt
pflege von m- und ausländischen Kunden, die ausschließlich männlichen Geschlechts sind, 
teilweise die Teilnahme an Unterhaltungen und» Vergnugungen - beinhaltet, die einer Frau 
nicht zugemutet werden können, will man sie nicht in ihrer Würde verletzen .• " 
Die Zumutung männlicher Amusements - ich vermute es h.lndelt sich um den Besuch von 
PrivatsauneD und Bordellen sowie das Verlesen .schweinischer« Witze bei Saufgelagen - im 
Rahmen eines Arbeilsverhilmisscs, verweist in diesem BegründungskonceJ<t ;!Uf eine exklusiv 
männliche Pr;vltheit, die Fnuen nur unter Verlust ihrer Würde putizipieren \:i/k Daß die 
BekJagte den Würde,·er/ust uwa sonst anwesender Damen ,,15 Besundteil .persönlicher Kon
taktpflegea offenbar bedenkenlos hinnimmt, soll hier nur als Ausdruck eines besonders kraHen 
Werrungsw;derspruchs vermerkt werden. Jedenfalls benutzt die Arbeicgeberin als Adressatin 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Unvereinbarkeirskonsrruktion von privaten Sitten im 
Handelsgewerbe und speziell weiblicher (Teil)würde, um frauen den Zugang zu diesem Beruf 
zu verwehren. 
Auch der VOn mir errnine!te Fall der Vergabe von Pachtvenrägen der Eigentümerin eines 
Kleingartengeliindes handelt vOn einer scheinbar .privaten .. Angelegenheit. An Ehepaa.re wird 
- wie die Verpächterin offen zugibt - die pacht nur gegeben, wenn sich der Mann als Verrrags
partner verpflichtet. Die Unlerschri{t der Ehefrau ist nicht erforderlich, und ihre alleinige 
Verpflichrung als Pächtenn wird nicht ~kzeptierL Begründung des zuständigen Herrn in der 
Verwaltung der VerpJchterin : »D.15 i" mir so lieber •. Unabhängig von der Frage. wer von den 
Ehep4/'Ulern imsrande ist, den Pachtzins zu entrichten, enrscheidet hier allem das Geschlecht 
über die Akzeptierung als Venngspanei . Ein .olcher F:>.II, in dem die Frage der Drittwirkung 
des verfassungsrechrlichen Diskriminierungsverbors (ürden .Privat"rechtsverkehr inzident zu 
klären wäre, kommt aber nicht vor Gericht . Denn die befngten Klemgänner(innen) lösen das 
Problem praklisch: der Mann unterschreibt den .Priv~t«-Vertrag. Weil in diesem Fall die 
diskriminierende Ahernaove viel einlacher und risikoloser erschemt als der Gang zum Gericht, 
wird der KOI1flikt nicht .als rcchtslörrnig wahrgenommen. sondern als privat. Deshalb kann die 
P3ehterin als Adressatin des Gleichbcreehtigungsgrundsatzes ihre Gegennorm folgenlos 
durchsetzen . 
Fiir das Grundrecht auf körperliche Unversehnheit VOn Fnuen stellt sich die Problematik 
lediglich als priv~t wahrgenommener Unversehrtheitsdefizitc. Hier zeigt sich schon im Geset
zestext die Unterscheidung zwischen einer Privltsphüf, in der der Staat .. nichts zU suchen 
hat-, und der ~ÖHentlichkeit. und damit Rechtsförmigkeit verschärft. 
Eine restriktive Amlegung der unb<!~timmten Rechtsbegrifle "besonderes offentliches Inter
e.se- i. S. d , § ~Jl Abs. 1 S. 1 StGB und .. öffentliches [nteresse« i. S, d. §)76 StPO durch 
Polizei und $t<lltsanwaltscluit in Fällen von Körperverletzung lind ggi. die Verweisung luf den 
PrivatkJageweg werden insbesondere dlrln vorgenommen, wenn Ehemänner ihre Ehefrluen 
oder Freunde ihre Freundinnen verprügeln, vOr allem wenn die Mißh:tndlung in einer gemein-

19 Solche Befunde Slehen der WirkSlmkeit von Gesetzen vidr,ch en.gegen, vgl. Noll . Grunde (ür die 
.0z;..J. Unwj,k..,.mkclt "on Ge,",un, in: RchbindcrlSchehky l . 3. 0 .. S .• 66 r. 

60 Grundlegend Bock/ Duden, Arbeit lU' Liebe - Lieb •• h Arbei .. Zur Enulehung der H3 .. .,rb.it im 
K.tpluJi,mu5 , in: Fr.tuen und Wissenschaft. Berl;n "76, S. I tS-199. 

6, Ziute und 8eispid lUS Pres<emilleilung v. \ .7. 51 Hamb"'g, (RA B<rtrl,m:mn) S. J. Die .. r F.II,sc im 
üorigen cin seltene, B<;.pid dlfür. d.1ll .ogen>nn," -informale Rollen- ollen dich z .. gcgebtn ",erden. 
Vgl. zur Trennung lonn>ler und inforrn.I., Rollen Luhm:tnn, Funi<tionen ... '.1.0 .. S. ,~) 11. 
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samen Wohnung surtfindet. D.ß die verletzce F!"2U den nach § lJl Ab!. I S. ( 51GB erforder· 
lichen Strafantrag lUS Angst vor einer Wiederholungs[lt des Mißhandlers nicht stdlt, wird 
nicht J.Js Grund (ur eine Strafverfolgung im 6ffcnrlichen Interesse gewenet. Denn dieser Ein
sicht versagt sich die Ideologie von einem geschützten Privatbereich, die lediglich die ruhestö
rende Komponente von Mißhandlungen als öHentLichkeiLSrdevant begreift." Diesem Verhal
ten von Polizei und StUlsanwaltschah . die:us Adressaten des Gleichberechligungsgrundsltzcs 
Frauen in demselben Maße vor Mißhandlungen schützen müßten (prävenuv und repressiv) wie 
Männer. entspricht die in einer Untersuchung ennll1e1te" hobe Effekuvilät 3ußerrechdicher 
Normen. die die Prügelstrafe als adäquates Mittel bei der Durchsetzung geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilung durch den M3nn ansehen" 

Ohne aus diesen Beispielen bereits einen empirisch genügend fundierten Schluß im 
Sinne eines nicht vorhandenen UnrechtsbeW1..lßtseins über Frauendiskriminierung 
ziehen zu können, und ohne behaupten zu wollen, daß solches Verhallen sozial 
weitgehend üb!.ich sei, kann doch plausibel angenommen werden, daß ein Überge
wicht gleichstellungsfeindlicher Werte erhebliche Folgen für die soziale Implemen

tation des Venassungsgrundsa[zes haben dünte. Die von NoWs genannten sraatsor
g;1J1isHorischen Faktoren für die Unwirksamkeit gesetzlicher Normen können dafür 

herangezogen werden: Ein geringes Verfolgungsrisiko für die Diskriminierer, dem 
ein geringes Sanktions- und damit Nachreilsrisiko entspricht; der Vorteil, sich dis
kriminierend zu verhalten. dürfte größer sein als der, die Diskriminierung zu unter

lassen; gleichberechtigungskonformes Verhalten läßt mit geringerer Wahrschein 
lichkei[ erwünschte Voneile eintreren als die Einhaltung der sozialen Gegennorm. 
Des weileren kommt als Barriere für die soziale Wirksamkeit des Gleichberechti
gungsgrundsatzes und seine Durchse[zung in der Justiz die ungenügende Organisie
rung von Interessenmacht in Betr'~cht, deren Einsatz für die Gleichberechtigung der 

Geschlechter erheblich sein könnte . 
Eine Fülle von Beiträgen zur Bedeu[ung von Verbänden im bundesrepublikanischen 
Staat beschäftigt sich eindringlich mit dem Problem ihrer Übermacht, die sogar unter 

dem Topos "Gegenregierungen«" thematisiert worden sind. Ebenso wie in der Ver
rechdichungsdiskussion lassen sich aber keine Äußerungen finden, die eine an den 

Grundfes[en des Staa[Swesens ruuelnde Organisationsmacht voc Frauen beklagen 

oder solches von gemischten gleichberechtigungsoriemieneD Verbänden befürchten. 
Dagegen wird in der Öffenrlichkeit eher die geringe OrganisationsbereilSchaft, Re
präsentanz und Durchsetzungsfähigkeit weiblicher Interessen und Funktlonsträger 
im poli[isch-institutionellen und vorparlamemarischen Raum bedauen.'7 Die ge
ringe Repräsemanz von Frauen in Verbänden, die sich programmatisch für die 

Gleichberechcigung der Frau eiosetzen, ist teils auf die Doppel- uod Mehrfachbela

stung und das daraus resultierende enge Zeitbudgc[ von Frauen zurückzuführen, 
teils auf die mit Sicherheit noch vorfindbare Einstellung, daß Poli[ik »Männersache« 

sei. Außerdem sind die traditionellen Fraucnorganis3tionen zumeist abhängiger Be
standteil gemischter Verbände, in denen eine Übennach[ männlicher Mitglieder der 

61 Grundlegend H.gcmuon-WhitclK.vem:rnn U~ •• Hilien fur mißh,ndeltt Frauen. Bd. I>~ der Schril"n· 
reihe des BM}FG. S,uttg,rt ua.. '98, . b ••. 5. 1I)-ljl. 

6) K.upco a.. a. 0 ., S. 16). Bei die$Cr Untersuchung (1970) belracht"'.n c. )8% der Oberschieh=gehci
rigcn .I.s ,. ~.hr vc""crllich •. \Veon ein Mmn ,eine Ehefr,u vcrprilgeJI. weil ,ie drn H1Wh.JI nich • 
• ordentlicb. gduhrt hor, !S% hiellen dies fiir verbotcn. aber 46% lVurden kcin~ Slrale vcrhongen. 
Unursduch,mgehönge: Vuwcrflichkti. 27% . SII"Jblrkei. 44%. oMc SIT.f.u.sspruch 60%. 

64 .EI,em. die ,hr. t6jlbrjgc sittlich v"dorben. Tochter durch Kuruchneiden der H~are und Festbinden 
Vl Bel[ und Stuhl b,-slr.uen, überschreiten nicht d15 ~!terliche Züchugutlgsrcchh • .so der Bundcsge
nchuhof noch t9P. NJW t9SJ S. I4~O. 

6! Noll. Grunde ... 'l. '. O. (Fn. (9). S. 16$. 
66 Kielm:uuegj;, OI"j;,nJSierte [ntcr<:"Ss.n als -Gcgon",gierungen. l • in: Hcnni./Kidrn:>n'''1;g u ... , Regier

buk.il. Bd. I u. H. Slungan '977. S. lj9. 

67 Vgl. z. ß . Schl.i IBrück. Wege zur Selbstbestimmung. Köln U3. '976, S. 10. 
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Durchsetzung von Frauenforderungen wenig Chancen läßr. 61 Der Mangel an gegner

freier (meressenmacht von Frauen in solchen Organisationen hat zu einem erhebli

chen Widerspruch zwischen den deklarienen Gleichberechtigungszielen und ihrer 
praktischen Vertretung gelührt, so daß sich im Gegenzug die neue Frauenbewegung 

gebildet hat, die Männer programmatisch ausschließt. 6
• 

Aber auch der Deutsche Frauenr .. t als sechs Millionen Individuen zählender Dach
verband traditioneller Frauenverbände kann nicht als seiner Mirgliederzahl entSpre
chend schlagkräftig organisierter Machtapparat Jngesehen werden.'o Der Dachver

band entScheider na~h dem Konsensprinzip und unterliegt damit dem bereits ange

sprochenen Konformitätsdruck gemischter Einze!verbände. Im übrigen ist die dore 

vertretene Palette von Interessengruppen in politischer, ethischer und herkunhsmä
ßiger Hinsicht so heterogen, daß ein einheitliches Vorgehen eher die Ausn~hme sein 

dürfte. Auch verfügen der Frauenrat sowie die einzelnen Landesfraueoräte nicht 

über genügend finanzielle Ressourcen, ein Übel, an dem sämtliche Organisationen 

traditioneller und neuer Frauenbewegung kranken. Die Gruppen der weit weniger 
auf Ansehen in der traditionellen Politik bauenden neuen Frauenbewcgung sind 

zwar zahlenmiißig weniger gewichtig und verfügen mit Sicherheit nicht über ver· 
gleichbare Organis.llionsapparate, dürften jedoch durch einen größeren Fundus ge
meinsamer Politikaussagen gekennzeichnet sein.T' Die zentrale Bedeurung von 

Selbsterfahrung und Selbsrhilfe, einschließlich oftmals unbezahlter Arbeit in prakti
schen Sozialprojekten (1... B. in Frauenhäusern) sowie die schwerpunktmäßige Instal
lierung von Öffentlichkeitsarbeit können hier als Aktivitätsfelder genannt werden. 
Das Verhältnis der Gruppen der neucn Frauenbewegung zum Wert .Gleichberech
tigung q ist sicherlich zwiespältiger als bei traditionellen Verbänden, weil er unter 
dem Gesichtspunkt alternativer gesellschaftlicher Utopien nicht sonderlich ergiebig 

erscheint. 

Was die Funktionen betrifft, die Verbände und Gruppen als Träger organisierter 
Interessen innehaben, sind den Aktivitäten doch erhebliche Grenzen gesetze: Die 
Möglichkeiten, Prcssions- und Vereinheiclichungsfunktionen7' wahrzunehmcn und 
die eigene Klientel durch Weitergabe erreichter Lösungen soz.ial zu entlasten. er
scheinen nur punktuell machbar. Der Einsatz der RechtSsetzungsfunktjon der Ver· 
bände im Rahmen der Tarif.:lUtonomie zugunsten von Frauen wird durch die man· 
gelnde Gegnerfreiheit insbesondere der Gewerkschaften gehindert, deren Interesse 
an strukwrkonservativer Sicherung herkömmlicher Besirzsdnde die Durchseezung 
gleicher Chancen für Frauen p~ralysiert. Entsprechend dem stärkeren Bewußtsein 
von Recht, das organisierte Frauen für sich in Anspruch nehmen k6n'nen, ergeben 
sich in den Frauenbewegungen oir recht gute Rcchtsberalungsmöglichkeiren. Eine 
eigene Rechtsdurchsetzungsfunktion kommt den Organisationen bisher aber nicht 
zu, weil ihnen keine spezielle Aktivlc:gitirnation zusteht. YJ 

68 Vgl. duu Breutr. Fra .. "nbandbuch. 1. Aul1 ., Kobl.nz '971. S. '00-'44. 
69 Vgl. Schw~rzer 3 ••• O. (Fn. H). S. ~ f. 
70 Vgl. Fn. 68 sowie dessen S,""ment luf cI.r Anho",ng zu einem An"·Di,kriminierungsgesolZ a. 3.0 .. 

S.23-)· 
7' V gl. zu grundlegenden Fngen die .inzdncn Bci",ge bei Schwll4er >. 3 . 0, (Fn. H). 
7' BockenlÖrde. Die politi<cht Funk,ion ",insch,fdich.,ozialcr Vcrb:inde und [nterc"''''''gcr in der 

SOz, •. hllltlichen D.mokr .. ie. in: Htnnis/Kidmlnsegg a.:L 0 .. S, "9. S, 11) m. w. N. 
7) Anders (ur V .... b.,uchcr. und Weubcwerbsschu.zvcrb:inde (vgl. SS I) UWG/AGBG) sow,e Umw.lt

SChulzvcrböndc. Zu den [cIHeren ,iche Hucke. Urnwdts,nulZ - Ein Plidoycr für den Ausbau der 
rechtlichen Normi« .. nl;. in: VoiC' a. 3 . 0 .. S. 68. 
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J. Bedingungen FiT die Wirksamkeit frauenfordemder und 
gleichscellungsorientierrer Gesetzgebung 

Spiesmacher und Westphal~GeoTgi Stellen sechs Kriterien für die Beurteilung arbeits
markt- und familienpoli[ischer Maßnahmen zugunsren von Frauen auf:" Stärkung 
gemeinsamer Interessen von Fr~uen, Erhöhung ihrer sozia.len Sicherheit, Entlastung 

von Arbeit, Anerkennung bisher nicht anerkannter Qualifikationen (z. B. Hausar
beit und Kindererziehung), Entzerrung festgeschriebener Rollenbilder sowie Stär
kung von Selbstbewußtsein und Identität von Frauen. Pfarr" stellt - vor allem unter 
arbeitsrechtlichen Gesichrspunkten - folgende Anforderungen: Anti-Diskriminie
rungsrecht soll an vorhandene Einstellungen anknüpfen und sich auE soziale Iorer
essenlagen sta(( auf ~ßewußtsein« beziehen. Es sol! Frauen ökonomisch und sozial 
stärken und ihre Konfliktfähigkeit erhöhen sowie Freiraume für die Erprobung 

gleichberechtigter Beziehungen zwischen den Geschlechtern schaHen. 
Neben diesen Aspekten lassen sich aus den vorangegangenen Erörterungen eine 
Reihe von Bedingungen ableiten, die bei den angesprochenen Gesetzgebungsvorha
ben zu beachten wären. Selbstverständlich müssen direkt oder indirekt diskriminie
rende Reehtsvorschriften und Geseue eliminiert und siimdiche neu zu schaffenden 
Nonnenbescinde fortlaufend auf etwaige Diskriminierungen hin untersucht werden, 
z. B. sogenannte Sparpakete. Denn die Einführung von neuen Normen zugunsten 
von Frauen erübrigt sich, wenn die Belange der weiblichen Bevölkerung im alltäg
lichen Poliük- und Gesetzgebungsgeschäft außer acht bleiben. Die Proklamierung 
solcher Vorhaben bekäme lediglich legüimatorische Funktion für ein vorgeblich 

schlechtes Gewissen patriarchaler Machthaber. Die Ausgestaltung von Anti-Diskri
minierungsnormen kann erst dann erfolgen, wenn gesicherte rechtstatsächliche Er
kenntnisse und Wirkungsprognosen vorliegen, die zu untersuchen der Gesetzgeber 
verpflichtet ist. Das Bekenntnis Von Kiibleyl6, ihm seien im Bereich des Geschähs

verkehrs "reale Probleme nur im Bereich des Versicherungsrechts aufgefallen", be
legt eben nicht die Abwesenheit der Diskriminierung im Geschäftsleben, sondern 
vielmehr ihre Unkenntnis. Solche Argumente kommen allerdings Bestrebungen ge
rade recht, die mit einer schlichten Gener.llklausel - etwa für den Privatrechtsver

kehr - den erheblichen Untersuchungsbedarf durch eine lediglich an das Bewußtsein 
von Nonnadressaten appellierende Vorschrift deklaratorisch umgehen . Denn prin
zipiell ist kein Lebens- und R~chtsbereich ungeeignet für konkrete Rechtsvorschrif
ten zugunSlen von Frauen. 

RechtSfönnige Appelle an das Bewußtsein von Diskrimillierern lassen die elemen
tarsten Bedingungen für effektive Rechlsgeltung außer acht : Ein rechelieh und sozial 
hohes Verfolgungs- und Sankrionsrisiko für diejenigen, die Frauen benachreiligen, 

ist überhaupt erst zu schaffen. Gesellschaftliches UnrechtS- und Problembewußrsein 
kann aber nur erzielt werden, wenn man die organisierten IOIeressen von Frauen 
auch rechtlich inSland setzt, öffentlichen Druck auszuüben. Denn dort findet sich 
das größte Widerstandspotential gegen Diskriminierung. 

Um die K;ualys3roren{unktionen solcher Organisationen gesellschaftlich zu verst~r' 

ken, konnen diverse gesetzliche Miue[ installiert werden . Was die Verschärfung von 
Verbotsnormen etwa im ScrafrechtS- und Srrafverfahrensrecht sowie im Ordnungs
widrigkeirenbereich betrifft, so muß danach differenziert werden. in welchem Sach
bereich die durch Behörden zu erfolgende Durchsetzung erfolgversprechend ist. Der 

7~ Spi.ßmacn<rlWestphaJ·Gcorg'. Wie ,oll.n wor Frluen beur<eilen. ob uns arbm.m"kt- und f.milien· 
politische M.ßnahmen nützen? in: Gruppe Fraueoarbeit a. a. o . (Fn. 19). S. )0 H. 

7\ Pf'r' l. , . O . (Fo. 10). S. '09. 'lI. I'). 
76 Kubl.r. StenoS'. Prot .•. • . 0 .• S. '4. 
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versteckte, privatisierte Charakter weiter Teile der Frauendiskriminierung im Ar

beitsrecht sowie die Insuffizienz bisheriger Ordnungswidrigkeiten läßt hier keine 

Wirksamkeit erhoffen.?7 Anders bei dem schon nach geltendem Recht strafbaren 

Mißstand der Gewalt gegen Frauen," bei unschwer zu komrollierender Verfolgung 

von diskriminierenden Stellenausschreibungen und Werbung sowie im Medienbe

reich. Bei Diskriminierungen. die bereits strafbar sind oder die in der Öffentlichkeit 

statrfinden, können die Sankrionen durch Ordnungsbehörden von Imeressenorgani

sationen der Frauen kontrolliert werden. Denn die Verfolgung von Diskriminierem 

darf nicht unmotivierten Institurionen überlassen bleiben oder auf die geringeren 

tatsächlichen RechrsschutzmägJichkeiten individuell betroffener Frauen vertrauen. 

Es sind vielmehr die organisierten Interessen der Frauen formal und institutionell zu 

stärken. Das betrifft einmal die erwähnte Kontrollfunktion als Bürgerinnenvertre

wng. aber auch eine mögliche Redmdurchsetzungsfunktion sowie Selbsthilfeaufga

ben. In der Konstruktion von Behörden. die für Antidiskriminierungsaufgaben zu

ständig sein sollen, müßte eine institutionelle Partizipation von Frauengruppen und 

-verbänden gewährleistet sein sowie ihre Teilnahme an Gremien (z. B. Rundfunk

räce), in denen andere gesellschaftliche Gruppen repräsentiert sind. Die Einiiihrung 

einer Verbandsklage für Gleichberechtigungsprozesse würde InteressenorganisatIo

nen von Frauen endlich legitimieren, das Gleichberechtigungsgebot justizförmig 

durchzusetzen und dies öffentlich zu machen sowie dieses Drohpotential zur vor

gerichtlichen Konfliktregelung zugunsten von Frauen einzusetzen. Prozeß- und Re

pressionsrisiko sowie die Antizipation eher schlechter Chancen als Zugangsbarriere 

für die einzelnen betroffenen Frauen könnten so gemilderr und erwaige Konflikte 

schon im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen beigelegt werden:"? Organisa
tionsanreize und die Srärkung von Interessengruppen der Frauen lassen die Ver

pflichtung des Staates unberühn, im eigenen Bereich für Gleichberechtigung zu 

sorgen. etwa bei der Einstellungs- und Beförderungspolilik sowie der Beserzung von 

Gremien. Tauglich sind hier aber nur solche Mittel, die Frauen nicht vereinzelt, 

sondern prinzipiell und gruppenweise Zugang verschaffen und sie so lange bevor

zugen, bis eine egalitäre Verteilung von Positionen erreicht ist. 
Will man an ökonomischen Imeressenlagen ansetzen, könnte auch eine gesetzliche 

Verpflichtung für die Verwaltung Wirkung versprechen. als privacrechrlich oder im 
Wege der Leisrongsverwaltung handelnde Marktanbieterin, öffendiche Minelver

gabe von der Aufstellung mitbestimmter Gleichstcllungs- und Frauenförderungs
pläne der Nachfragefirmen abhängig zu machen und die untemehmerische Tätigkeit 

von Frauen im Geschäftsleben durch bevorzugte Mittelvergabe zu befördern. 

77 So ,ueh H.n.u, S .. nogr.phi<ehcs Protokoll ,. ~. 0 .. S. , , sowie vcr<chicd~ne "nd"" S>eh"erständigc 
Vgl. dozu [1[.1. 

78 Es m'g Dczweifdl werd<n. ob "B.lcidi~"ngen" und -leich .. Korpe,,·erletzungcn .. unI" dem Gr;ichL5-
punkt d.,. Fr~ucn,chulZes den .Altem,.inn zur Justiz- .nheimflilen solhen. m denen d,~ -subicknven 
Ger~hligkei"vo ... [ellungen. des .·Mmnes ,uf der Str,ßc< tu t im'emehmlicncr Könlliktbeilegung (üh· 
ren ,ollen. VgL Gö" ... ,!d. Alrern",iy~n ;:urn 2J\'ilenJusrizverührcn. in, ZRP '98, S. 19 so"ie de Wi,h. 
Innov"ioMln<lÖßC lUS der Disku5Sion um .. Altern"iven in der Zi,·iliusriz •. in: ZRP '98 •. S. '90. 

79 Grund",zlieh posiliv sowie mil Berspidcn siehe Noll. D'e Mnwirkung der ß~lroj(en.n bei rechtliChen 
Reg<:lun~en. in, Ged"hrn",chnf, (ür J"I"ßcn Rodig. BcrJin ua. '?7S, S. s? sow,< Hucke '.'. O. 
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In. Regelungsundenzen und InhaLte der derzeitigen 
Anti-Diskriminierungsdeballe 

I. Der Gesetzesentwurf des BundesinllenminLSten'ums 

Der bisher nicht veröffentlichte Entwurf zu einem Ami-Diskriminierungsgesetz des 
BMI lag bereits vor der Sachverscändigenanhörung am ll./n. Januar 198].10 vor. 
Emgegen üblicher Gepflogenheiten. soll hier aus diesem inoffiziellen Papier zitiert 

werden. um jedenfalls die Position eines der beteiligten Ministerien (BMI und 
BMJFG) deutlich zu mat:hen. Der in fünf Abschnirte aufgeteilte Entwurf (I. Dis

kriminierungsverbole §§ 1- 5; 2 . Quoten. ZielvorgabelJ §§ 6-9; J. Gleichslellungs
kommission §§ 10- 14; 4· Ordnungswidrigkeiren § '5; 5· Schlußbestimmungen 
§§ 16-(8) enthält eine Generalklausel gegen die Benachteiligung wegen des Ge

schlechts für den durch das bürgerliche Recht geregelten Rechtsverkebr (~darf 

nicht«), allerdings ohne Rechtsfolge. Ausgenommen sind »Beziehungen«, die "yon 
höchstpersönlichen Umständen« bestimmt sind. Bußgeldbewehrte Ordnungswid
rigkeitenvorschriften sind zur Verschärfung des arbeitSrechtlichen EG-Anpassungs
gesetzes sowie für das Verbot .herabwürdigender Werbung« und die Gesraltung von 

"Titelseiten" der Presseerzeugnisse vorgesehen. 

Zwei K:lnn- Vorschriften sollen es den Bundesbehörden ermöglichen, die Gewäh
rung staatlicher Leistungen, ),auf die kein Anspruch beseeht«, sowie »Subventionen, 
Krediee, Steuervcrgünsrigungen" von der Erfüllung konkreter zahlenmäßig be
stimmeer ZieJvorgaben (.Quoten~) abhängig zu machen, so daß »bis zur Erreichung 
der Zielvorgabe bei gleicher Qualifikation Angehörige des unterrepräsentierten Ge

schIeches eingestellt und befördert werden« . Der Bundesminister des Innern soll 
ermächtigt werden, per Rechtsverordnung Quou:n iür die Einsrellungs- und Beför
derungspraxis im öffentlichen Dienst festzusetzen. Des weiteren appelliert eine Soll

Vorschrift an die Parteien, Bewerberinnen und Bewerber bei der Aufseellung von 
Landeslisten für Bundeswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament entspre

chend ihrem Mitgliederanteil im Landesverband angemessen zu berucksichtigen . In 

§§ 10-14 ADGEntwurf wird die Einsetzung einer Gleichberechtigungskommission 
(durch den Bundespräsidenten) sowie ihre Zusammensetzung und Aufg~benvertei
lung normiere Von den sieben Mitgliedern sollen vier weiblichen Geschlechts sein; 

der Deutsche Bundestag sowie Bundesrat und Bundesregierung entsenden Je ein 
Mitglied. Vier weitere Mitglieder werden von der Bundesregierung ~aufgrund yon 

Vorschlägen der kommunalen Spitzenvereinigungen, der Arbeitgeberverbände, der 

Gewerkschaften und der Frauenvereinigung benannt~. Die Kommission erhält ein 

(hoheitlich ausgestaltetes) Abmahnungsrecht sowie ein Bekanntmachungsrecht: bei 
Wicderholungstaten . Sie kann allen Gerichtsverfahren beitreten. in denen Gleichbe

rechtigungsfragen erheblich sind, es sei denn ,.der«!1 beueHende Beteiligte erklärt 

,.seinen- entgegenstehenden Willen ausdrücklich. Bei herabwürdigender Werbung 

oder diskriminierenden Stellenangebo[en hat sie einen U nrerlassungsanspruch. rer

ner soll die Kommission folgende Aufgaben wahrnehmen: Ursachenanalysen für 
Gleichberechtigungsdefizite, Entwicklung VOn Förderungsprogrammen und Durch
führung VOll Modellversuchen. BeratUng und Unterstützung öffentlicher SeelIen, 
jährliche Benchtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag sowie ein bußgeld be
wchrtes Auskunfts- und Akccneinsichtsrecht. 

ßo Ocr inoffiZIelle Enrwuri ist n,ch, n3h~r b.-ze1chn«. 
S, Di. Verwendung d.s männllch<n GeschlechtsWorte, befr.mdel in diesem Kome" Juß<rordendich . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-348
Generiert durch IP '3.236.104.145', am 10.04.2024, 00:25:46.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-348


2 . Die Sachverständigenanhörung am 21./22. januar /98.l 

Das von den BundesminiHcrien für F~milie, Jugend und Gesundheit und Inneres 

durch~efühne Hearing verengte die Anti-Diskriminierungsdiskussion auf einzelne 

Gegenstandsbereiche" und ließ schon durch die Auswahl der Sachverständigenll 

erkennen, daß der Schwerpunkt von Normierungsbemühungen im arbeitsrechtli

chen Bereich liegen würde. Der Großteil der vorgelegten Fragen bezog sich auf das 

Erwerbsleben und eine Generalklausel für den Privatrechtsverkehr. Im einzelnen 

wurden verfassungsrechdiche und proLeßrechdiche Probleme angesprochen sowie 
die Beweislasrverteilung in Ami-Diskriminierungsprozessen und die Reichweite 

möglicher Tatbestände einschließlich ihrer Rechtsfolge (Bußgelder. NaturalreHitu
Lion, Schutzgesetz i. S. d . § g13 BGB, eie. pVV, Nichtigkeit oder Anfeehtbarkeit 

diskriminierender Verträge) Förderungspläne für Frauen, Ilexible und starre Quoten 

im Ausbildungs- und Erwerbsbereich sowie im öffentlichen Dienst und die Beteili

gung von Betriebs- und Personalräten als Teil einer Erweiterung von Auigaben 
dieser Gremien komplettierten den Fragenkatalog. Wahlrecht, Geschäftsverkehr 
und Wohnungsvergabe sowie Werbung harten dagegen eher eine marginale Stellung, 
während die Schaffung einer neuen Behörde zur .. Überwachung und Durchserzung 
des Gleichberechtigungsgebots« breiten Raum einnahm. 

Die Konzentration der Fr~gestellungen auf arbeitsrechtliche Probleme haHe zur 
Folge, daß sich viele Fragen und Beiträge der Sachverständigen mit der Diskussion 
zum arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesecz überschnitten und insoweit keine 
neuen Ergebnisse erzielt wurden. Wie aber die Presseberichterst3ttung i

• über das 

Hearing bereits bekannt gemacht hat , ergaben sich in der Beurteilung von Einzel
fragen ungewöhnlich heterogene Koalitionen, die hier kurz gefaßt dokumentiert 

werden sollen~ 
Gegen ein Anri-Diskriminierungsgesetz sprachen sich die CDU und die CSU aus, 
die Vertreterinnen der Kirchen, der LandwirtSchaft , des Deutschen Handwerks. der 
Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeber. verschiedene Mitgliedsverbände des 
Deutschen Frauenrates sowie die Professoren Hal1<1H. Kiib/er und Schmitt-Glaeser. 8

, 

Ein solches Gesetz lehme auch der DGB ab, obwohl er für den Bereich des Er
werbslebens ein allgemeines Mitbestimmungsrecht in personellen Angelegenheiten, 
die Verbesserung des EG- AnpassungsgeSCtZeS sowie Mitsprache bei den befürwor
teten Fr:luenförderungsplänen verl3ngre. über die die Tarifvenragsparceien zu ent
scheiden hanen. Eine Behörde für Gleichstellung und die Verpflichtung zur Instal
lierung besonderer Frauenaussehüsse der Betriebsräte wurden nachdrücklich abge

lehm. 
Für eine Generalklausel, die den Gleichberechtigungsgrundsatz der Verfassung im 
Privatrechtsverkehr normiert, sprachen sich lediglich drei Verbände des Deutschen 
Frauenrates, die DAG, die Humanistische Union, -Courage. sowie Frau Wiegmann 
aus_ Dabei wurde jedoch ausnahmslos eine Rechtsregelung intendiert, deren Rechts-

SI Fr>grnbulog für eine Anhorung im IUhm~n des Prül.ul",gos der Rcgierung. crkl,rung vom q . No
vember '980, ob die Si,ualion der Fro.u.n durch cu. Anu-Diskrimin icrung.sgc.setz verbC"Sson ",erden 
k:rnn (BM) FG/BMI. Bonn. ) L 9. SI) S. ,. 

SJ Vgl. Li"e d.r S:tchv.rSlindigon in: $«nogr. [>rO! .. l. l. 0 .. im Anh.ng : 6 1'role$5oro" (5,-",,- und 
Vcrh.sungsrecht. Wimeh •. h,- und .\,b.il.rceht). I Professorl" (Arbo"sredu); die im Bund.sI,S ver
,menen Parteien; die Kirchen: DCB. DAG, Beamtenbund. Arbeugebcrver.lnigung. Bundc.s.11lmlr lur 
Arbeit. Hum>ni"ischc Union, .int V.rtre!crin umbhiongigcr Fn.ucngrupp.n, Cour.ge. Emm, ,ow" 
der Deuts~he Frlucnr>t. 

84 Einen Üb.rblick gIb, der ,.Spieg<! d .. Frluonpubli>istik •. Presse· und Inlonn.,ions:unt d« Bundesre
gierung. Bonn. 4. ,. '9h. 

8$ Vgl. in d .. R~lhenlolge der Gemnn«n. S,~nogr. Pro, .. ,.,. 0 .. S. 3711.; S. H ff.; S. lIj iI.; S. 1'7 (1. ; 

S. "); S. 6& 11.; S. IJ H.; S. 10 If.; S ') ff.: S. 77: S. ~9 H. 
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folge mit DKbuen und Zähnen« versehen istY Lediglich Wiegmann versprach sich 
explizit von einer solchen Vorschrift bewußrseinsbildende Wirkung. ' ? Gegen eine 
Verschärfung des arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgeseezes (Tatbeslands- und 
Rechrsfolgeerweircrung, volle Beweislaslumkehr, bußgeldbewehrtes Verbot ge
schlcchlsspez.i{ischcr SceUenausscbreibung) sprachen sich zwar nur die Sachverstän
digen lUS, die auch ein Anci-Diskriminjerungsgesetz irugesamr ablehnren. Die Aus
gestaltung als Ordnungswidrigkeitenvorschriften generell aber forderten nur die 
DAG, SPD und FDP sowie "Courage« und Frau Wiegmann.'ßZielvorgaben [ürdie 

Beteiligung von Frauen im Erwerbsleben im Sinne srarrer oder flexibler Quoten 
sowie Frauenförderungspliil1c wurden von allen Befürworter/ionen eines Anti-Dis
kriminierungsgeset:z:es für geeigner und norwendig gehalten. s9 Dasselbe Meinungs

bild ergab sich für die Quotierung der Einstellungen und Beförderungen im öffent
lichen Diense?'> Für den Bereich von Gesch~ftsverkehr und Wohnungsvergabe for
derten lediglich Humanistische Union, .Courage .. , »Emma. und WiegmtLnn spe
zielle Diskriminierungsverbore.91 Dieselben Verueterinnen sowie der Deutsche Be
amecnbund fordereen das Verbot herabwürdigender Werbung als Ordnungswidrig

keit. Gegen eine Empfehlung an die Paneien, die Aufstellung von Kandidatinnen 
und Kandid.1ten an der Z.1hl weiblicher und männJjcher Mitglieder zu orientieren, 
sprach sich zwar niemand explizit aus. Andererseits wurde die Maßnahme :luch von 
niemandem für erfolgversprechend gehalren . Die Schaffung einer Überwach\Jngsbe
hörde zur Durchsetzung des GJeichberecheigungsgebots auf Bundesebene wurde 
:iußerst kontrovers diskutiert . Sowohl eine Bundesbehörde" als auch eine Kommis
sion nach Modell des dokumenrierten Emwurfs9l oder eine Parlamentsbeaufcragte9' 

wurden erorten: . Die im Enrwurf vorgeschlagenen Aufgaben9S abgesehen von Ab
mahnungs- und Bekanntm.1chungsbefugnissen - fanden bei allen Sachverständigen 

Anklang. die auch im übrigen ein Anti-Diskriminierungsgeserz befürwoneten. Al
lerdings sprach sich niemand explizit für ein behördliches Recht zum Beitritt in 

Gleichberechrigungsprozcsse aus. 

IV. Rechr.spolitisches Fazit 

Daß die Sachverständigen die inoffiziellen Normierungsbescrebungen für ein Ami

Diskriminierungsgesetz mit unterschiedlicher Begründung in weiten Teilen nicht 
bestätigen würden, war schon vor der Anhörung absehbar. Dennoch hat man von 
ministerieller Seite drauf verzichtet, eine weite Palene von Gegenstandsbereichen 

und Fragestellungen für die verschiedenen Lebenslagen der Frauen zu erörtern, die 

86 Vgl. in der Reihenfolge der Genannten. Slenogr. Pror.. 3. 1. 0 ., S. ,6; S. 60; S. I \l; 5.97 L; S. 102. 
D'ß<:gtn luch di" E.nquete-Kommission .Frlu und Ges<llsehllt. BT-Drs. S/4~6, v. '9. B. 80 S. }6. 

87 Wicgnlonn 1. '. 0 .. S. '02. 

U (n der Reihenfolge der Gen.nnlen . S<enogr . Pror.. J . l. 0 .. 5.60; S. ) I; $. ~,; .Cour:lge. vgl. schriftlIch. 
SlellWlgnahme s. 6; S. 'O~. 

ß9 Vgl. ln Stenogr. ProL, l. a. O . Fri.uf (mll EinschräJ\kungen) S. 7; Denninger S. 9; Dem.cher Fr>uen~1 
S. ']; FDP S. ~). 

90 SPD S. }I; DGB S. p: DAG S. 19: DBB S. 62; Similis S. 76; Pb..,. 5. B, 1.: . Emm3' S. 9) ; .Courage. 
s. 98; Wiegrnlnn s. 10); Humllliui,ehe Union S. '08. 

9' Vgl. in der Reihenfolge der Genlllnten, Srenogr. Pro •. 1 . •. 0., S. 108; S. 99: S. 9~; S. '01. 

9' Dafür vgl. in Stenogr. Prol., a .•. 0 .. SPD S. }6; FDP S. ~4; die meislen Mi,gliederverbandc des Drut
sehen Frluenrates S. 'j; DAG S. 6<> i.; Plur S. S}; .Emmo. S. 91; .Courage. S. 98: Wiegmann S. '04: 

Hum,niS1uch. Union s. "0. 
9) D.für vgl. Stenogr . ProI,. a .•. 0 .. Kübler S. 16; Denniogcr, Schriftliche Slellungnahme S. LI L 
94 Datur vgl. Stenogr . ['rOI., a. a. 0 .. eDU S. 40; Simili. s. ]6. 

95 Vgl. [(I . I. 
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den Ausblick auf andere Normierungsansätze eröffnet hätten . Vertreterinnen von 

Verbänden und Frauengruppen kritisierten dies schon während des Hearings96 und 
stellten sehr viel weitergehende Erwägungen an zur Novellierung z. B. von Straf

rechtsnormen," zu Fragen der Anerkennung von Hausarbeit,'! zu Schule und Hoch

schule'9 sowie zum Wahlsystem'OO, die zumeist unbeachtet blieben . Soweit diese 

Organisationen eher beiläufig Hinweise auf die Erweiterung eigener Kompetenzen 

und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiren gaben'O' oder Forderungen in diese Rich

rung scellten, stieß dies auf wenig Interesse. 
Selbst wenn man die Besrrebungen uncersrüczt, das sich immer mehr als ineffizient 

erweisende EG-Anpassungsgesetz nachzubessern, was schon wegen internationaler 

Verpflichtungen alsbald geschehen dürfre, so zeigen doch Ansatz und Denkrichlung 

offizieller und inoffizieller Normierungsvorsrellungen eklatante Mängel an Demo

kratieverständnis. Die Verrechdichung der Frauenfrage durch eine appellative Ge
neralklausel und Delegation der Durchsetzung von faktischer Gleichstellung an her

kömmliche Behörden, die Bußgeldverfahren durchzuführen häeten, Quoten aufstel

len oder fördernde Zielvorgaben mit Unternehmen und Betriebsraten aushandeln 
müßten, sowie der administrati"e Handlungszuwachs in Form einer wie auch immer 
strukturierten Institution mit Anti-Diskriminierungsaufgaben berücksichtigt zwar, 
daß sich das »Klima des Patriarchats~ und die Lebenslage der Frauen insgesamt 
kaum nur durch ein Mehr an einzelnen Verbotst3tbescänden verändern und verbes

sern ließen. tc
: Dem steht jedoch ein deutlicher Verziche auf Normierungsphantasie 

bezüglich der freiwiUigen und engagierten Einsätze von Imeressenorganis3tionen 
der Frauen gegenüber, deren Starke Position in einem zukünftigen Anti- Diskrimi
nierungsgesetz doch 3m ehesten geeignet wäre, Gleichberechtigung ohne das Übel 
der Verbürokratisierung durchzusetzen.'" 

Diese falale Ignoranz gegenüber Frauenorganisationen reklamiert zugleich auch die 

neu entdeckte Zuständigkeit von Verwal[Ung und traditionellen Handlungsträgem 
für ein konflikmächtiges Polirikfeld, dessen Potentiale zukünftig vielleicl,r nicht 
mehr mit der herkömmlichen Ideologie des Dienens an den häuslichen Herd zu
rückgeschickt werden können . Größeres politisches, institutionelles und gesell
schaftliches Gewicht organisierter Inceressen der Frauen dürfte aber eben den eta
blierten Männermehrheiten in Parteien, Verbänden und Administrationen gerlde 
nicht wünschenswert erscheinen, halten sich doch solche Bünde im allgemeinen für 

fähig, alle Fragen, also auch die Frauenfrage, für andere - und vor allem für sich 
selbsl- zu bean[VJonen. Die Unterordnung von Belangen der Frauen unter eine sich 

96 Insbesondere dcr Deutsche Fraueo"t. -Emma., .. Courage<. Wi~1;m>J)n und di~ Hum,ni .. i,chc Union, 
die in,besondere luch den Einbezug sexueller ~liodcrhcil,n (orderte. a. ,. 0 .. S. "'9. "4· 

97 Für die Verschirfung voo S,r.Ure(hunorm~n im Bereich G~w ... h gegen F,.,u vgl. ·.Emma. 3 .•. 0., $.9" 
sowie die Absch>ffung vOn SS '75, ,,8 StGB. 

98 Dcut<cher Frouenrll 3. J. 0 .. 5, )0: .Erom •• ,. ,. 0., S. 94; ,COUTlg.' a.'. 0 .. S. 99 . 
99 Deurscher FrJuenrlr a. '. 0 .. 5. '5, '9; .Emm •• l .•. 0 .. S. 94. 

'00 W;cgm,n •.•. 0 .. S. '04 und ,o,ur>gt ••.•. 0 .. S. 98 fordem. dl.ß die Er"ltlung "00 W~ltumpfko· 
"cn vom Aufstellen ",ciblicher p.",ibndid"en .bh:'ngig gern,ch, word. 

'01 Z. B. wies der DcuLSche Fraucnr" auf die Möglichkc-i, hin, eine Ab,cilun~ des Daclll'erbandes zur 
Durchsctzung r«hllicher Gle,ehb<hmdlung und Emulf,lIhilfe 2U "h.ffen, l . a. 0 .• S. >s; .Emm ••. 
l . 3. 0 .. S. 9l. '07 I. sowie Hummim,ch. Union 1 . • . 0., S. "0 forderten cin KJag<rrchr für Fr.uen
gruppen. D .. sdbe forde" die Leiutelle zur GlelChSlellung d .. F",u, Hamburg. '9&. S. I. in ihcor 
Slclluognmme, .Uerdings cingc<chrmk, lUr g •• ehltchtsdi'kriminiercndc Wabung. DiL"< geht ,icherlich 
dorauf zunick. d>il ein" Frlucngruppe den "Stern- "'egen Sexismus vcrkl.gt hallt und m>n dcn Klii
gennnen fur den Prozeß die Akt"'I<gi,imltlon absprach. so dl.ß ,n der S.eh< nICht enISChiedon wurde. 
vgl. • Emm •• 8/78 sowie giS,. 

'0> Das ll.hl ~uch Nur. Anhörung 1 .•. 0 .. S. 8, f 
'OJ W .. die Verbcsserung der " ... bli.,,<n Arbeirsmöglichkeiten VOn Betrlebs- und Porson,Jd:ten ,o",i. der 

G.w"ltiehaItcn iO$gcs:unt betrifft. wurde dies. Phantasie gl.ichwohllufg.b .... chl. "gl. Fr1g.nbl.log 
,.,. O. 
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J66 als allgemein ausgebende männliche Zuständigkeit mache auch vor den Tarifver

tragsparteien nicht halt. deren organisierte Besitzstandspolitik einen kompensatori

schen Rechtsbedarf von Frauen zuvorderst als Chance begreift, den eigenen Hand

lungsspielraum zu verteidigen oder zu erweitern. [0. Zwar könnte die Einführung der 

hier dargestellten Konzeptionen Verbänden und Gruppen der Frauen neue, nicht 

intendierte Kritikmöglichkeiten eröffnen, begegnet doch die Implementation von 

Ami-Diskriminierungsrechc in insticunonelles Handeln erheblichen Widerständen. 

Indes läßt sich die geschäftige Gelassenheit, mit der man solche Frauenprotcste 

abzutun pflegt, schon jetzt antizipieren. 

104 Siche dozu meinen Aujs~12, Komp.m~tori.cher Rechubed:uf vOn Frluen ve"u, organisierte Besi,z
m.nd5politik. Argument>lionsmuSlcr zur Verteidigung rechuf,eier Räume. ,n: JRR. Bd. 9 (.,",ehem' 
Friihphr 198)). 
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